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sichtigung der Durchführung des BVG 
beteiligt sind. Dazu gehören auch die 
Mitglieder des paritätischen obersten 
Organs der Vorsorgeeinrichtung. Wer 
die Schweigepflicht vorsätzlich verletzt, 
wird gemäss Art. 76 Abs. 4 BVG straf-
rechtlich sanktioniert. Dazu kommen 
allfällige Schadenersatzansprüche der 
Vorsorgeeinrichtung oder auch der 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Über die 
gesetzlichen Sanktionen hinaus kann die 
Vorsorgeeinrichtung in ihren Reglemen-
ten Sanktionen wegen Verletzung der 
Schweigepflicht verankern.

Zentrale Bedeutung  
der paritätischen Verwaltung

Eine umfassende Schweigepflicht für 
Stiftungsräte steht im Spannungsfeld zur 
paritätischen Verwaltung in der berufli-
chen Vorsorge.1 Die Mitwirkungsrechte 
der Arbeitnehmer in der Vorsorgeein-
richtung reichen weit in die Zeit vor dem 
Inkrafttreten des BVG zurück. Mit der 
Verankerung der paritätischen Verwal-
tung im BVG von 1982 legt der Gesetz-
geber ein klares Bekenntnis zur Sozial-
partnerschaft in der 2. Säule ab. Die 
Arbeitnehmer und die Arbeitgeber ha-
ben seit diesem Zeitpunkt bei der Füh-
rung der Pensionskasse eine gleichwer-
tige Stellung. 

Art. 51 Abs. 1 BVG hält fest, dass 
Arbeitnehmer und Arbeitgeber das 
Recht haben, in das oberste Organ die 
gleiche Zahl von Vertretern zu entsen-

1 Gutachten Schweigepflicht in der paritäti-
schen Verwaltung von Vorsorgeeinrichtungen 
von Kurt Pärli: http://pk-netz.ch/wp-content/
uploads/2017/10/Gutachten_Schweige-
pflicht_KurtP%C3%A4rli09092017.pdf

In der ursprünglichen Version von 
Art. 86 BVG war die Schweigepflicht be-
schränkt auf Angaben zu persönlichen 
und finanziellen Verhältnissen der Ver-
sicherten und der Arbeitgeber. Der heute 
geltende Text von Art. 86 BVG wurde im 
Jahr 2000 im Zusammenhang mit An-
passungen an das Datenschutzgesetz ver-
ankert. Er lässt den Schluss zu, die 
Schweigepflicht sei umfassend: «Perso-
nen, die an der Durchführung sowie der 
Kontrolle oder der Beaufsichtigung der 
Durchführung dieses Gesetzes beteiligt 
sind, haben gegenüber Dritten Ver-
schwiegenheit zu bewahren.» Der Ge-
setzgeber wollte aber mit dieser Ände-
rung den Austausch zwischen den 
Arbeitnehmervertretern im paritätischen 
Organ und den Arbeitnehmenden nicht 
vereiteln. 

Primärer Zweck von Art. 86 BVG ist 
der Schutz der Persönlichkeit der Versi-
cherten. Die Schweigepflicht schützt 
aber auch die Arbeitgeberin. Weiter soll 
mit der Regelung zur Schweigepflicht 
das Vertrauen der Versicherten und der 
Bevölkerung in die Institution «Berufli-
che Vorsorge» gestärkt werden. 

Die Schweigepflicht der Mitglieder 
des paritätischen Organs betrifft alle In-
formationen, die den Mitgliedern im 
Rahmen ihrer Tätigkeit zur Kenntnis ge-
langen. Die Schweigepflicht ist nicht auf 
Personendaten im Sinne des DSG be-
schränkt. Unbestrittenermassen gilt so-
wohl für Arbeitgeber- als auch für Arbeit-
nehmervertreter im paritätischen Organ 
eine absolute Schweigepflicht hinsicht-
lich persönlicher Daten der Versicherten. 

Die Schweigepflicht in Art. 86 BVG 
betrifft alle Personen, die an der Durch-
führung, der Kontrolle sowie der Beauf-
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den. Durch die Entsendung ihrer Ver-
treter delegieren die Arbeitnehmer und 
die Arbeitgeber die Wahrnehmung ihrer 
Interessen im Führungsorgan der Vor-
sorgeeinrichtung. Das oberste Organ hat 
eine zentrale Stellung in der beruflichen 
Vorsorge. Es ist verantwortlich für die 
Gesamtführung der Vorsorgeeinrich-
tung (Art. 51a BVG). 

Die Gleichrangigkeit der Arbeitneh-
mer- und Arbeitgebervertretung zeigt 
sich auch darin, dass nach Art. 51 Abs. 3 
BVG der Vorsitz des paritätischen Organs 
abwechslungsweise durch einen Arbeit-
nehmer- beziehungsweise Arbeitgeber-
vertreter wahrgenommen wird. Die Pari-
tät wird an weiteren Stellen innerhalb des 
BVG erwähnt, so hinsichtlich des Ver-
fahrens bei Teil- oder Gesamtliquidation 
(Art. 53d Abs. 4 BVG), bei der Informa-
tion der Versicherten über die Mitglieder 
des paritätisch besetzten Organs nach 
Art. 51 BVG (Art.  86b Abs. 1 Bst. c 
BVG), im Zusammenhang mit Beitrags-
ausständen des Arbeitgebers bei Sam- 
mel- und Gemeinschaftseinrichtungen 
(Art. 86b Abs. 3 BVG), bei der Füh-
rungsaufgabe bei der Vermögensverwal-
tung (Art. 71 BVG i. V. m. Art. 49a 
BVV 2) und bei der Transparenz (Art. 65a 
Abs. 2 Bst. c BVG).

Verpflichtung zur Transparenz
Art. 65a BVG verpflichtet die Vorsor-

geeinrichtungen bei der Regelung des 
Beitragssystems, der Finanzierung, der 
Kapitalanlagen und bei der Rechnungs-

legung den Grundsatz der Transparenz 
zu beachten. Dies umfasst einen trans-
parenten Ausweis über die finanzielle 
Lage, also über die gesamten Aufwen-
dungen und Erträge der Vorsorgeein-
richtung. Nach Art. 65a Abs. 2 lit. c 
BVG dient diese Transparenz (auch) 
dazu, dass «das paritätische Organ der 
Vorsorgeeinrichtung seine Führungsauf-
gabe wahrnehmen kann». Die Organträ-
ger, also die Arbeitnehmer- und Arbeit-
gebervertreter, müssen im Besitze aller 
relevanten Informationen sein, um ihre 
Aufgabe im obersten Organ einer Vor-
sorgeeinrichtung wahrnehmen zu kön-
nen. Dieser Aspekt der Transparenz-
verpflichtung betrifft somit das Innen-
verhältnis der Vorsorgeeinrichtung. 
Transparenz ist auch gegenüber den ver-
sicherten Arbeitnehmenden erforderlich 
(Transparenz im Aussenverhältnis). Die 
Versicherten haben nicht nur Anspruch 
auf Information über ihre individuelle 
Versicherungssituation (Art. 86b Abs. 1 
lit. a BVG), sondern auch über die Orga-
nisation und Finanzierung (Art. 86b 
Abs. 1 lit. c BVG) und über die Zusam-
mensetzung des paritätisch besetzten 
Organs nach Art. 51 BVG. Zudem ha-
ben die Versicherten nach Art. 86b 
Abs. 2 BVG auf Anfrage Anspruch auf 
Information über die finanzielle Situa-
tion der Vorsorgeeinrichtung. Diese um-
fassenden Informationsrechte der Versi-
cherten sind ebenfalls als Bestandteil der 
Mitbestimmung der Arbeitnehmer in 
der beruflichen Vorsorge zu verstehen. 

Gemäss der bundesrätlichen Bot-
schaft zur ersten BVG-Revision dient die 
Verpflichtung zur Nennung der Mitglie-
der des paritätischen Organs (Art. 86b 
Abs. 1 lit. c BVG) dazu, dass die Versi-
cherten bei Problemen einen Ansprech-
partner haben. Es ist somit im Gesetz 
zumindest implizit vorgesehen, dass zwi-
schen den Arbeitnehmenden und ihrer 
Vertretung im obersten Organ der Vor-
sorgeeinrichtung eine Kommunikations-
möglichkeit bestehen muss.

Ausnahmen vorgesehen
Eine umfassende Schweigepflicht er-

schwert die Wahrnehmung der Interes-
senvertretung und beeinträchtigt das 
Ziel der paritätischen Mitbestimmung 
der Arbeitnehmenden in der beruflichen 
Vorsorge. Es findet sich jedoch im BVG 
eine Norm, auf deren Grundlage sich ein 
Recht auf Durchbrechung der Schweige-
pflicht ableiten lässt. 

Als «Auffangtatbestand» hält Art. 86a 
Abs. 5 lit. a BVG fest, nicht-personen-
bezogene Daten dürften Dritten be-
kanntgegeben werden, wenn die Be-
kanntgabe einem überwiegenden Inte-
resse entspreche. Die entscheidende 
Frage lautet also, ob Art. 86a Abs. 5 lit. a 
BVG es Mitgliedern des obersten Organs 
der Vorsorgeeinrichtung erlaubt, den 
Arbeitnehmern und/oder den Arbeit-
gebern (das sind Dritte im Sinne dieser 
Bestimmung) nicht-personenbezogene 
Daten bekanntzugeben. Notwendig ist 
dafür eine Interessenabwägung (Be-
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diejenigen Informationen bekanntgege-
ben werden dürfen, die für den in Frage 
kommenden Zweck erforderlich sind.    

Diese Schranke gilt bezüglich der 
Weitergabe von Informationen durch 
Mitglieder des paritätischen Organs an 
die Arbeitnehmenden/Verbände bezie-
hungsweise an die Arbeitgeber ebenfalls.

Regelung im Reglement sinnvoll
Im Interesse der Rechtssicherheit 

sollte die Vorsorgeeinrichtung Umfang 
und Ausnahmen von der Schweige-
pflicht für die Mitglieder des obersten 
(paritätischen) Organs reglementarisch 
festhalten. Angesichts des zwingenden 
Charakters der BVG-Bestimmungen 
dürfen weder die Schweigepflicht noch 
deren Ausnahmen beschränkt oder aus-
gedehnt werden. Eine interne Regelung 
zur Schweigepflicht kann aber die gesetz-
lichen Bestimmungen illustrieren und 
im konkreten Fall eine Entscheidungs-
grundlage für die Interessenabwägung 
bieten. Die Regelung kann Sanktionen 
gegen einen Verstoss gegen die Schweige-

pflicht beinhalten. Solange es an einer 
reglementarischen Regelung fehlt, muss 
die Interessenabwägung von jedem ein-
zelnen Stiftungsrat vorgenommen wer-
den. Die allgemeine Treuepflicht gegen-
über der Stiftung gebietet allerdings, eine 
Bekanntgabe von Informationen an 
Arbeitgeber beziehungsweise Arbeitneh-
mer zuerst im Stiftungsrat zu diskutie-
ren. n

kanntgabe entspricht überwiegendem 
Interesse). Das Interesse der Datenemp-
fänger (Arbeitnehmer und/oder Arbeit-
geber beziehungsweise ggf. auch Ver-
bände) muss gegenüber dem Interesse 
der Vorsorgeeinrichtung an der Nicht-
bekanntgabe überwiegen.

Die Bekanntgabe von nicht-perso-
nenbezogenen Informationen zu den 
inhaltlichen Auseinandersetzungen 
(zum Beispiel zu Umwandlungssatz, Ver-
zinsung, Beitragssätzen) innerhalb des 
paritätischen Organs an die zu repräsen-
tierenden Arbeitnehmenden und ihre 
Verbände beziehungsweise an die Arbeit-
geberbetriebe kann gegenüber den Inte-
ressen der Vorsorgeeinrichtung an Ge-
heimhaltung dieser Information über-
wiegen. Auch ist es Stiftungsräten 
erlaubt, Arbeitnehmenden des Betriebs 
auf Anfrage hin die gestützt auf Art. 86b 
Abs. 2 BVG erhaltenen Informationen 
zu erläutern und dabei bei Bedarf auch in 
allgemeiner Weise über Diskussionen im 
Stiftungsrat zu informieren. Zu beachten 
ist, dass nach Art. 86a Abs. 6 BVG nur 
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